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Jugend-

freizeiten 

2019 
 

 

Anmeldung für die 
O Kinderfreizeit Koblenz 8-11 Jahre 
O Jugendfreizeit Sommercamp 11-14 Jahre 
O Jugendfreizeit Oosterzee 14-17 Jahre 
 

 

Vorname, Name Teilnehmer/in 
 

Straße 
 

PLZ+ Ort 
 

Telefon 
 

Geburtsdatum 
 

E-Mail 
 
Nur für Wesselinger Familien relevant: 

ALG II- oder Sozialhilfeempfänger/in* 
 

   Einkommen*                                                                                         
Der/die Teilnehmer/in ist behindert im Sinne des                                                                 

Schwerbehindertengesetzes*                                                        
*Ermäßigung für Wesselinger: Kinderfreizeit 13,50 €/ 
Jugendfreizeiten Sommercamp & Oosterzee je 40,50 € 

Konfession: O ev   O kath    O andere   O ohne   

Der/ die Teilnehmer/in möchte in die Whatsappgruppe der 
Jugendlichen O ja  Nr._____________________________ 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Reisebedingungen** an 
und melde mein Kind verbindlich an. 
 

_______________________________________________ 
Datum,  Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

Ich weiß, dass es sich um eine Gruppenreise handelt und fahre 
aus eigenem Willen mit. 

________________________________________________ 
Unterschrift Teilnehmer/ Teilnehmerin 

 

Foto: pixabay 



 

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im 

Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302.  

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen, 

die Evangelische Kirchengemeinde Wesseling, trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße 

Durchführung der gesamten Pauschalreise. 

Zudem verfügt die Evangelische Kirchengemeinde Wesseling  über die gesetzlich vorgeschriebene 

Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise 

inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz.  

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302  

–  Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des 

Pauschalreisevertrags.  

–  Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag 

inbegriffenen Reiseleistungen.  

–  Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie 

sich mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können.  

–  Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen 

unter zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen.  

–  Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel 

Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem 

Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des 

Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein 

Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine 

Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.  

–  Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten 

eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit 

Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche 

Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch 

auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung.  

–  Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne 

Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort 

schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.  

–  Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer 

angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.  

–  Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht 

vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere 

Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer 

Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht 

„Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche 

Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der 

Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.  

–  Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die 

Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden.  

–  Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.  

–  Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers 

werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern 

einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung 

Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Die 

Evangelische Kirchengemeinde Wesseling hat eine Insolvenzabsicherung mit ECCLESIA 

Versicherungsdienst GmbH  abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung oder 

gegebenenfalls die zuständige Behörde (ECCLESIA Versicherungsdienst GmbH, Klingenbergstraße 

4, 32758 Detmold, Telefon 05231 603-0, Telefax 05231 603-197, info@ecclesia.de) kontaktieren, wenn 

ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von der Evangelischen Kirchengemeinde Wesseling 

verweigert werden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Kirchentag in Dortmund vom 19.-23.06.2019 

–      Halt dir den Termin frei – es wird spannend! 

„Was für ein Vertrauen“ – unter diesem Motto 

stehen die 5 Tage, die gefüllt sind von 

hunderten Aktionen, Bühnenprogrammen, 

Gesprächen, Impulsen, Kulturangeboten, 

Theologie, Informationen und Begegnungen 

mit spannenden Person aus alles 

Lebensbereichen – und unserer Nachbarschaft.  

„Streng vertraulich“ -  Jugendliche ab 16 Jahre 

sind herzlich eingeladen, am Kirchentag 

teilzunehmen und sich an einem Tag aktiv und 

ehrenamtlich am Stand des „Kölner Treffs“ zu 

beteiligen. Wir fahren gemeinsam mit 

Jugendlichen aus dem Kirchenkreis Köln-Süd 

und übernachten voraussichtlich in einer 

Schule in Dortmund. 

Die genauen Kosten werden noch bekannt 

gegeben und eine Anmeldung erfolgt in einem 

separaten Flyer.  

Informationen erteilt Corinna Mey 

J 

Pauschalreisen-Richtlinien 

Foto: pixabay 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugendfreizeit Oosterzee  
in den Niederlanden 
für 14-17 jährige 
 
10 Tage, 09.08.-18.08.2019 
Preis: 350,- Euro 
Zzgl. 22,50€ für Nicht-Wesselinger 
Teilnehmerzahl: mind. 20, max. 25 
 

Wir wohnen im Gruppenhaus „Friesland“ am 

Tjeukemeer mit Mehrbettzimmern und 

Selbstversorgerküche. Das Gelände bietet ein 

Fußball- und Volleyballfeld, einen Grill- und 

Lagerfeuerplatz und es liegt direkt am 

Sandstrand mit eigenem Bootssteg. Jeder 

nimmt sein Fahrrad mit, damit wir vor Ort mobil 

sind und die Umgebung erkunden können. Auf 

dich wartet ein abwechslungsreiches 

Gruppenprogramm mit Ausflügen, spannenden 

Aktionen rund ums Wasser sowie sportliche & 

kreative Angebote!  

 
Wir, Corinna Mey und ein Team von 
ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen, freuen uns 
auf dich. 
 
Leistungen: Fahrt im Reisebus mit 
Fahrradanhänger, Unterkunft im Gruppenhaus 
(www.ferienwerk.de), Selbstversorger-
Vollpension, Ortstaxe, Angebote vor Ort, 
Radtouren in der Umgebung, Ausflug in einen 
Freizeitpark, pädagogische Betreuung 
 

Jugendfreizeit Sommercamp  
in den Niederlanden 
für 11-14 jährige 
 
10 Tage, 17.07.-26.07.2019 
Preis: 350,- Euro 
Zzgl. 22,50€ für Nicht-Wesselinger 
Teilnehmerzahl: mind. 20, max. 25 

 
Das Sommercamp ist ein großes 

Freizeitgelände für mehrere Jugendgruppen. 

Wir bewohnen ein eigenes Haus mit 6-8 Bett-

Zimmern. Das Gelände bietet uns einen 

Badesee mit Insel und Sandstrand, Disco, 

Sporthalle, Kletterparcours, Kino, Minigolf, 

Schwimmbad uvm. Auf dich wartet ein 

abwechslungsreiches Gruppenprogramm im 

Camp, Stadtausflüge, Workshops, Musik, 

Ausflug in einen Freizeitpark, Wellness, 

Campolympiade, Strandaufenthalte, 

spannenden Aktionen rund ums Wasser und 

vieles mehr!  

Wir, Corinna Mey und ein Team von 
ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen, freuen uns 
auf dich. 
 
Leistungen: Fahrt im Reisebus, Unterkunft im 
Gruppenhaus (www.heino.nl), Vollpension, 
Touristensteuer, vielfältige Angebote vor Ort 
und in der Umgebung, Ausflug in einen 

Freizeitpark, pädagogische Betreuung 

Foto: C. Mey, Außengelände Sommercamp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderfreizeit Koblenz  
Jugendherberge Festung Ehrenbreitstein 
für 8-11 jährige 
 

4 Tage, 23.-26.04.2019 
Preis: 150,- Euro 
Zzgl. 7,50€ für Nicht-Wesselinger 
Teilnehmerzahl: mind. 14, max. 16 

 
Komm in den Osterferien mit uns auf die 

Festung Ehrenbreitstein. In wundervoller 

Lage thront die Jugendherberge über der 

Stadt Koblenz. Wir wollen die Ferientage 

gemeinsam mit Spiel & Spaß, Ausflügen, 

Abenteuerspielplatz, Bewegungsangeboten, 

Kreativworkshops, Zeit für eigene Ideen, 

singen und vor allem viel guter Laune 

gemeinsam genießen. Zudem lädt die 

Festung mit vielen Ausstellungen zum 

Entdecken ein. 

 
Wir, Corinna Mey und ein Team von 
ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen, freuen uns 
auf dich. 
 
Leistungen: Fahrt mit der Bahn ab Wesseling-
Mitte am Dienstagvormittag, Rückkehr am 
Freitagnachmittag, Vollpension in der 
Jugendherberge, Bettwäsche, Aktionen vor 
Ort, Ausflüge in die Umgebung, 
pädagogische Betreuung 
 

Oft haben Familien keine Möglichkeit, mit ihren Kindern in 
Urlaub zu fahren oder ihnen eine Teilnahme an einer 
Erholungsmaßnahme zu ermöglichen. Ihre Kirchengemeinde 
möchte dabei helfen, dass niemand aufgrund fehlender 
finanzieller Mittel zu Hause bleiben muss. Daher bieten wir die 
Möglichkeit, Diakoniemittel zu beantragen. Bitte nehmen Sie 
diesbezüglich Kontakt mit Corinna Mey oder einem Pfarrer 
auf. 

ALG II Empfänger, Sozialhilfeempfänger, Familien mit 
mindestens 3 Kindern und Teilnehmer mit Behinderung 
erhalten erweiterte städtische Zuschüsse der Stadt 
Wesseling, welche den Reisepreis reduzieren: 
Kinderfreizeit Koblenz: 13,50 € ;  
Jugendfreizeiten Sommercamp/ Oosterzee: 40,50 €  
 
Bitte überweisen Sie mit Anmeldung eine  Anzahlung in 
Höhe von 50,-€ und bis 6 Wochen vor Reisebeginn den 
Restbeitrag auf folgendes Konto: 

Empfänger: Ev. Kirchengemeinde Wesseling                                                     
IBAN: DE03 3506 0190 1015 0991 31                                                    
Stichwort: Kinderfreizeit oder Sommercamp oder Oosterzee                                     
UND vollständiger Name des/der Teilnehmers/in 

Alle Informationen, Reisebedingungen**, Termine und 
Aktionen  unserer gemeindlichen Kinder- und Jugendarbeit 
findet ihr/ finden Sie auch auf unserer Homepage  

www.evangelisch-wesseling.de 

Nähere Information und Anmeldung bei 
Gemeindepädagogin Corinna Mey 

Tel. 02236/949060, Mobil: 01577/6448727 
Kronenweg 67, 50389 Wesseling 

corinna.mey@ekir.de 
 
 

Foto: pixabay, Innenhof Festung Ehrenbreitstein 


